
Amtsblatt 43/2020- Seite 1  

 

Blickpunkt Gauting 
Bekanntmachungen, Satzungen, Verordnungen 

Gemeinde Gauting 

Amtsblatt 
 

 
    7. Jahrgang, Nr. 43 

22.Oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS DEM INHALT  

Tagesordnung Gemeinderat              2 

Bebauungsplan Nr. 192                     3 

Vorhabenbez. Beb.-plan Nr. 187       5 

Bibliothek/ Impressum                        8 

Öffnungszeiten: 
 
Einlass weiterhin nach  
Terminvereinbarung unter 
Tel. 089 89337 0 zu  
folgenden Zeiten: 
 
Mo  8.00 - 12.00 Uhr  

Di   8.00 - 12.00 Uhr   
und    15.00 - 19.00 Uhr  
                 
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr  
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Am Dienstag, 27.10.2020, um 19:15 Uhr  
findet im Rathaus Gauting,  
Großer Sitzungssaal  
die 9. Sitzung des Gemeinderates  
mit folgender Tagesordnung statt.  
 
 
   
1. Feststellung der ordnungsgemäßen La-
dung  
   
2. Genehmigung der öffentlichen Teile der 
Niederschriften über die 8. Sitzung des Gemeinde-
rates am 06.10.2020 mit Fortsetzung am 
20.10.2020  
   
3. Bekanntgabe freigegebener Beschlüsse  
   
4. Laufende Verwaltungsangelegenheiten 
sowie Berichte aus Verbänden  
   
5. Vorstellung des Strukturgutachtens
 Ö/0113/XV.WP 
   
6. Unterstützung der anstehenden Beratun-
gen über den Haushalt 2021; Antrag der SPD-
Fraktion Ö/0115/XV.WP 
   
7. Unterstützung der anstehenden Beratun-
gen über den Haushalt 2021 - Vollständige Erfas-
sung des Planungsaufwandes zum Gewerbege-
biet „Unterbrunner Holz“; Antrag der SPD-Fraktion
 Ö/0114/XV.WP 
   
8. Sommerbad Gauting; hier: Bericht Bade-
saison 2020  
   
9. Grundschule Stockdorf; Aufstockung, Er-
weiterung und energetische Sanierung der Fassa-
de, Vorstellung der Planung, Kosten und zeitlicher 
Ablauf Ö/0116/XV.WP 
   
10. Günther-Klinge-Preis: Änderung der Richt-
linien Ö/0081/XV.WP 
   
11. Vorstellung der Inklusionsbeauftragten 
Frau Ottmar  
   
12. Vollzug des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes; Benennung von Straßen und We-
gen nach Art. 52 Abs. 1 BayStrWG - Benennung 
der Straße für das Gewerbegebiet zwischen Am-
merseestraße und Pentenrieder Straße; Fl. 
Nr.1331 / 5 Gemarkung Gauting Ö/0105/XV.WP 

13. Vollzug des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes; Benennung von Straßen und We-
gen nach Art. 52 Abs. 1 BayStrWG - Benennung 
der Gemeindeverbindungsstraße beim Gewerbe-
gebiet Gilching Süd/Sonderflughafen Oberpfaffen-
hofen; Fl. Nrn. 797/5 Tfl., 797/3 Tfl. und 800 Tfl.
 Ö/0106/XV.WP 
   
14. Vermietung von Parkplätzen am 
Schwimmbad; Antrag der CSU-Fraktion Ö/0117/
XV.WP 
   
15. Verschiedene öffentliche Angelegenheiten
  
 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung 
statt. 
 
 
Gemeinde Gauting, den 14.10.2020 
 
 
 
 
Dr. Brigitte Kössinger 
Erste Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungen 

Vor Beginn der Gemeinderatssitzung findet um 
19.00 Uhr die Bürgerfragestunde im Rathaus,  
großer Sitzungssaal statt. 
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Bekanntmachungen 

Bekanntmachung 
610/11-21/Eb 
 

Bebauungsplan Nr. 192/GAUTING für ein Teil-
gebiet westlich der Hangstraße – Satzung über 
den Erlass einer Veränderungssperre gemäß § 
16 Abs. 2 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Gauting, den 22.10.2020 

 

Der Bauausschuss der Gemeinde Gauting hat in 
seiner Sitzung am 13.10.2020 für den Geltungsbe-
reich des in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
plans Nr. 192/GAUTING für ein Teilgebiet westlich 
der Hangstraße zur Sicherung der Planung eine 
Veränderungs-sperre beschlossen. Ausgenom-
men davon ist das Grundstück Fl.Nr. 603/1, für 
das bereits eine Veränderungssperre läuft. 

 

Ziel der Planung ist, die bisher noch intakte Sied-
lungsstruktur zu erhalten und verträglich weiterzu-
entwickeln, gleichzeitig aber die auf den Grundstü-
cken noch vorhandenen Gartenbereiche zu schüt-
zen. Dazu soll zur Wahrung der vorhandenen offe-
nen Bebauung das Verhältnis von bebauter Fläche 
zu Freifläche geregelt, zur Minimierung der Boden-
versiegelung eine Gesamt-GRZ festgesetzt, zum 
Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen und Ein-
dämmung der Verkehrsbelastung die Zahl der 
Wohnungen in Wohngebäuden beschränkt, durch 
Sicherung der Vorgartenbereiche das Ortsbild be-
wahrt und die bauliche Gestaltung des Quartiers 
erhalten werden. 

 

Der Umgriff des von der Veränderungssperre be-
troffenen Bereichs ist in dem dieser Be-
kanntmachung beigefügten Lageplan dargestellt. 

 

Die Satzung über die Veränderungssperre liegt ab 
Veröffentlichung dieser Bekannt-machung im 

 

Rathaus Gauting, Bahnhofstr. 7/II. OG, Zimmer 
201 

 

während der allgemeinen Dienststunden zur Ein-
sicht bereit. Über den Inhalt der Satzung wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt. 

 

Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 10 
Abs. 3 Satz 4 BauGB wird die Verände-
rungssperre mit der Bekanntmachung in Kraft ge-
setzt. 

 

Gemäß § 18 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass bei einer länger als vier Jahre (über den 
Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurück-
stellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 
BauGB hinaus) dauernden Veränderungssperre 
der Betroffene Entschädigung verlangen kann, 
wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind. Der Ent-
schädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des so 
entstandenen 

 

Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei der Gemein-
de beantragt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB). 

 

 

 
Dr. Brigitte Kössinger  
Erste Bürgermeisterin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lageplan mit Geltungsbereich des Bebauungs-
plans und der Veränderungssperren  Seite 4 
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Bekanntmachungen 
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Bekanntmachungen 

Bekanntmachung 
610/11-22/Ht 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 187/
GAUTING für ein Teilgebiet zwischen Bahnhof-
straße und Schulstraße: 
Erneute öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanentwurfs gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 u. 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB 
 
 
Gauting, den 22.10.2020 
 
Der Bauausschuss der Gemeinde Gauting hat in 
seiner Sitzung am 13.10.2020 im Wege der Abwä-
gung Beschluss gefasst über die im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung zum vorhaben- 
bezogenen Bebauungsplan Nr. 187/GAUTING für 
ein Teilgebiet zwischen Bahnhofstraße und Schul-
straße eingegangenen Anregungen und Stellung-
nahmen.  
 
Der Bauausschuss hat in der oben genannten Sit-
zung darüber hinaus den Beschluss gefasst, den 
überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 187/ GAUTING für ein Teilge-
biet zwischen Bahnhofstraße und Schulstraße in 
der Fassung des Plandatums 13.10.2020 ein-
schließlich Vorhaben- und Erschließungsplan 
(Plandatum 13.10.2020) gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 
u. Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB erneut 
öffentlich auszulegen und parallel hierzu die er-
neute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
durchzuführen.  
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 187/GAUTING in der Fassung vom 
13.10.2020 einschließlich Begründung sowie Vor-
haben- und Erschließungsplan liegt in der Zeit  
 
vom 30. Oktober 2020 bis einschließlich 16. No-
vember 2020 
 
während der allgemeinen Dienststunden im 
 
Rathaus Gauting, Bahnhofstr. 7/II.OG 
(Bauabteilung), Zimmer 204, 
 
erneut öffentlich aus. Außerdem ist eine Ausferti-
gung des Bebauungsplans im Erdgeschoss des 
Rathauses an der Fensterfront neben dem Haupt-

eingang ausgehängt und auf der Homepage der 
Gemeinde Gauting (www.gauting.de, Veröffentli-
chungen, Bebauungspläne im Verfahren) einseh-
bar.  
 
In die Frist fallende allgemein arbeitsfreie Tage, 
also auch Feiertage und andere Tage, an denen 
das Rathaus der Gemeinde Gauting geschlossen 
ist, sowie offizielle Ferientage sind für den Fristlauf 
unschädlich. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB 
ergeht der Hinweis, dass Stellungnahmen wäh-
rend der Auslegungsfrist abgegeben werden kön-
nen; nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB wird darauf hinge-
wiesen, dass der Bebauungsplan im beschleunig-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung aufgestellt wird. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind (§ 
3 Abs. 2 Satz 2 BauGB): 
 
• Darstellung zur Grünordnung in der Plan-
zeichnung und in der Begründung zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan 
 
• Darstellung zur Grünordnung im Vorhaben
- und Erschließungsplan 
 
• Umweltbericht in der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Darstel-
lungen zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, 
Lebensräume, Boden, Wasser, Klima / Luft, Land-
schafts- / Ortsbild und Mensch  
 
• Festsetzungen zum Immissionsschutz im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
• Darstellung zum Immissionsschutz in der 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 
 
• Immissionstechnische Untersuchung Nr. 
8035/18-01c des Büros PMI / Unterhaching vom 
13.10.2020 
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• Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt vom 
17.06.2020 (Hinweise und Empfehlungen  
zu Überflutungen, Grundwasser, Altlasten und 
Bodenschutz, Wasserversorgung, Abwasserent-
sorgung, Niederschlagswasser) 
 
• Stellungnahme Landratsamt Starnberg, 
Untere Immissionsschutzbehörde, vom 
17.07.2020 (Empfehlungen / Beurteilung zur Ge-
räuschsituation, zum Verkehrslärm, zu Geräu-
schen durch haustechnische Anlagen, zur Ge-
räuschsituation in der Tiefgarage, zum Gewerbe-
lärm) 
 
• Stellungnahme Würmtal-Zweckverband 
vom 16.06.2020 (Hinweise zur Wasserversorgung, 
zu Neupflanzung von Bäumen) 
 
• Stellungnahme Landratsamt Starnberg, 
Untere Naturschutzbehörde, vom 16.06.2020 
(Hinweis zum Artenschutz) 
 
• Stellungnahme Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege vom 09.06.2020 (Hinweise zu 
Bodeneingriffen und zur fachgerechten Behand-
lung von Bodendenkmälern) 
 
• Stellungnahme AWISTA vom 12.06.2020 
(Hinweis auf Belange des AWISTA) 
 
• Stellungnahme Landratsamt Starnberg, 
Bodenschutz und Abfallrecht, vom 27.05.2020 
(Hinweis, dass keine Altlastenverdachtsflächen 
bekannt sind) 
 
• Stellungnahme Landratsamt Starnberg, 
Gesundheitsamt, vom 22.05.2020 (Hinweise zu 
ordnungsgemäßer Trinkwasserversorgung, Ab-
wasserentsorgung, Müllentsorgung, Vermeidung 
von Legionellenwachstum) 
 
• Einwendungen aus der Öffentlichkeit vom 
21.06.2020 (Umweltverträglichkeitsprüfung gefor-
dert) 
 
 
 
Dr. Brigitte Kössinger      
Erste Bürgermeisterin   
 
 

Plandarstellung vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 187/GAUTING 
  

Bekanntmachungen 
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Infos / Termine 
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eBooks, eAudio, eMagazines rund um die Uhr 
ausleihen – www.digibobb.de 

Mit der Onleihe können Sie bequem von zuhause 
eBooks, eAudios und weitere digitalen Medien 
ausleihen. Für Smarthphone und Tablet empfeh-
len wir ihnen die kostenfreie Onleihe-App in den 
jeweiligen App-Stores. Nutzen Sie unsere Onleihe 
mit über 20.000 eMedien zum Ausleihen. 

 

Ab sofort: kleiner Lernhilfen-Bücherflohmarkt 

Wir haben bei unseren Lernhilfen kräftig aussor-
tiert und den Bestand aktualisiert. Die ausgeson-
derten Lernhilfe-Bücher und Titel zu früheren Ab-
schlussprüfungen können ab sofort zu kleinen 
Preisen erworben werden. 

 

Lieferdienst - Sie gehören zu einer Risikogrup-
pe?  

Teilen Sie uns Ihre gewünschten Medientitel per 
Mail post.bibliothek@gauting.de oder telefonisch 
unter 089/89 337–132 mit. Wir vereinbaren einen 
Liefertermin und bringen das Paket zu Ihnen nach 
Hause. 

 

Öffnungszeiten der Bibliothek:  

Di, Mi, Do 10-13 und 15-19 Uhr, Fr 12-16 Uhr,  
Sa 10-13 Uhr 
 

 

 

 

 

Infos / Termine 
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